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1. Nachtragsvoranschlagsverordnung 2023 – Textliche Erläuterungen 

 

Textliche Erläuterungen 
 

 

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 66/2020, 

zum 1. Nachtragsvoranschlag 2023  

 

 

1. Wesentliche Ziele und Strategien: 

 

Ziel der Gemeinde Weißensee ist es, einen ausgeglichenen Haushalt anzustreben. Dabei gilt es vor allem die Gesetze des Bundes 

und Landes zu beachten sowie im Interesse der Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit zu handeln. Die geplanten 

Projekte orientieren sich zum Wohle der Bürger:innen und es gilt dabei die Entwicklung sowie Infrastruktur der Gemeinde 

Weißensee aufrechtzuerhalten. 

 

 

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes: 

 

2.1. Gründe für die Erlassung des Nachtragsvoranschlages: 

 

Gemäß § 8 Abs. 1 K-GHG hat der Gemeinderat einen Nachtragsvoranschlag zu beschließen, wenn durch außerplanmäßige oder 

überplanmäßige Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen der Voranschlag wesentlich verändert oder droht dadurch eine 

wesentliche Störung des Ausgleiches des Haushaltes. 

Durch die Umsetzung größerer Projekte bzw. Investitionen in der zweiten Jahreshälfte 2023 – u.a. Zubau Kindergarten, Ankauf 

Loipengerät, Anschaffung Fahrgastschiff, digitaler Leitungskataster - sowie wegen hinzukommen kleinerer Investitionen wurde 

die Erlassung des 1. Nachtragsvoranschlages 2023 notwendig. 
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2.2. Änderungen zum Voranschlag: 

 

Im Zuge des 1. Nachtragsvoranschlages 2023 wurde abgesehen von u.a. Investitionen ausschließlich notwenige                      

Budget-Anpassungen vorgenommen, da die finanzielle Gebarung vorwiegend im Budgetplan des Voranschlages 2023 liegt. 

 

Investive Vorhaben: 

➢ Zubau Kindergarten 

➢ Ankauf Loipengerät 

➢ Ankauf VW-Transporter 

➢ Sanierung „ehem. Doktorwohnung“ 

➢ Anschaffung Fahrgastschiff 

➢ Leitungsinformationssystem / Digitaler Leitungskataster 

 

Sonstige Investitionen: 

➢ Anschaffung von 3x Webcams 

➢ Anschaffung einer Stegkonstruktion für Eislauffläche 

➢ Ankauf eines Akzeptanzgerätes 

➢ Ankauf einer neuen Multimedianlage für Weißenseehaus 

➢ Ankauf von 3x Parkautomaten 

 

  



3. Ergebnis- und Finanzierungsnachtragsvoranschlag: 

 

3.1. Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt: 

 

Erträge:        € 7.459.400,00 

Aufwendungen:        € 7.845.900,00 

 

Entnahmen von Haushaltsrücklagen:    €    136.200,00 

Zuweisung an Haushaltsrücklagen:    €        1.000,00 

 

 

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:  € - 251.300,00 

 

 

 

3.2. Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt: 

 

Einzahlungen operative Gebarung:    € 7.237.400,00 

Auszahlungen operative Gebarung:     € 7.036.200,00 

Einzahlungen investive Gebarung:     € 1.053.500,00 

Auszahlungen investive Gebarung:     € 2.578.400,00 

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:  €    976.700,00 

Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:  €      76.900,00 

 

 

Geldfluss aus der VA-wirksamer Gebarung:  € - 423.900,00 

 

  



 

3.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsnachtragsvoranschlages: 

 

Der Saldo 00 im Ergebnishaushalt hat sich gegenüber dem Voranschlag 2023 um € 75.000,00 von € - 326.300,00 auf                         

€ - 251.300,00 verbessert. Im Wesentlichen ist dies auf die geplanten Entnahmen von Haushaltsrücklagen zurückzuführen. Der                 

Saldo 5 im Finanzierungshaushalt ist im 1. Nachtragsvoranschlag 2023 aufgrund der Investitionstätigkeiten negativ und beläuft 

sich auf € - 423.900,00 (VA 2023: € 400,00). Die Bedeckung erfolgt durch etwaige zusätzliche Subventionen sowie Entnahmen 

von Haushaltsrücklagen bzw. Zahlungsmittelreserven. Weiters kann auf freie Mittel aus Darlehensaufnahme, vorhandene             

BZ-Mittel zurückgegriffen oder ein inneres Darlehen in Anspruch genommen werden. 

 

 

4. Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle 

gemäß Anlage 7 VRV 2015:  

 

Alle Vermögenswerte der Gemeinde Weißensee werden nach den Vorgaben der VRV 2015 erfasst. 

 

 

5. Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2012 – ÖStP 2012, BGBl. I Nr. 30/2013: 

 

Ein ausgeglichener Ergebnis- sowie Finanzierungshaushalt konnte im 1. Nachtragsvoranschlag 2023 nicht dargestellt werden. Die 

Gemeinde Weißensee forciert im Sinne der Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit zu handeln sowie die vorhandenen 

Mittel bedachtsam und bestmöglich einzusetzen. Die Inflation und Teuerungen hingegen beeinflussen den Haushalt sehr stark. 

Mittel- bis Langfristig wird ein ausgeglichener Haushalt - sowohl in der Ergebnisrechnung als auch in der Finanzierungsrechnung 

- angestrebt. 
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